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Mit einem Konkurrenzverbot lässt sich
emArbeitgeber von einem Arbeitneh
merschon beim Abschluss desArbeits
vertrages zusichern, dass er nach der
Beendigung des Vertragsverhältnisses
auf eine konkurrenzierende Tätigkeit
verachten wird. Entsprechendes gilt
zwschen den Parteien eines Agentur
oder Franchisevertrages.

Von Michael Kuli*

Ein Standard-Konkurrenzverbot
untersagt dem Verpflichteten, in einem
Umkreis von bis zu 100 Kilometern um
den ehemaligen Arbeitsort höchstens
drei Jahre -lang als Konkurrent auf-
^treten. Den häufigsten Streitpunkt
bildet m der Praxis die Weiterbe
treuung eines Kundenstamms nach der
Vertragsauflösung. Konkurrenzverbote
werden von der stärkeren Vertrags-
parteieinseitig diktiert undhalten einer
genchtlichen Uberprüfung nur selten
vollständig stand. Hierfür verantwort-
üch zeichnen eine restriktive Gesetzes
auslegung sowie eine Rechtsprechung
die den gesetzlichen Schutz zugunsten
desVerpflichteten erweitert hat.

Kein unbescliränktes Verbot
Im Arbeitsvertrag ist ein Konkur-

renp'erbot gültig vereinbart, wenn der
^beitnehmer Einbück in den Kunden-
peis oder in besondere Geschäftsee-
hemmisse besitzt, deren Weitergabe ein
großes Schädigungspotenzial für den
Arbeitgeber darstellt. Es bedarf weiter
emer schriftlichen Abfassung sowie
emer örtlichen und zeitlichen Beschrän-
Kung. Ein unverhältnismässiges Verbot
wr vom Richter auf Antrag reduziert
oder aufgehoben. Als konkurrenzie-

rK f"eine selbstständige Er-werbstatigkeit als auch das Zur-Verfü-
"im/® " erworbenen Kenntnis-

BeiS Typisches
IXiemen

Inhaber von Geschäftsge
heimnissen wird nicht generell vor einer

Konkurrenzierung durch den ehemali-
pn Vertragspartner geschützt, sondern
lediglich vor der Weiterverwendune
des veimittelten und nicht aUgemein
zugänglichen Sonderwissens, das einen
Marktvorteü darstellt. Somit kann der
Mhere Arbeitgeber einer besonders
fähigen Coiffeuse, einem Architekten,
emer Kosmetikerin odereinem Anwalt
das ^bieten ihrer Dienstleistungen
auf demselben Markt nicht generell
verbieten.

Durch ein Konkurrenzverbot ge
schützt werden können aber Kunden
daten oder geschäftsspezifische, nicht
allgemein zugängliche Branchenkennt
nisse. Der Einblick des Verpflichteten
muss dabei über die Kenntnis von
Eckdaten hinausgehen und sich aufdie
persönlichen Bedürfnisse der Kunden
erstrecken. Im Einzelfall ist somit sorg-
raltig abzuklären, ob ein vom Arbeitge
ber ge^\^nschter Schutz rechtlich über
haupt gültig vereinbart werden kann.

Besteht seitens des Arbeitgebers
kein erhebliches Interesse an der Auf
rechterhaltung eines Konkurrenzver
botes mehr, fällt es ersatzlos dahin.
Dasselbe gilt, wenn der Arbeitgeber das
Vertragsverhältnis selbst gekündigt
oder dem Arbeitnehmerzur Kündigung
begründeten Anlass gegeben hat.

Bei der Verletzung eines gültigen
Konkurrenzverbots wird der Arbeit
nehmer schadenersatzpflichtig. Da die
Bezifferung des aus einer Weiterver
wendung von Kundendaten resultieren
den Schadens schwer nachweisbar ist,
lässt sich der Arbeitgeber zur Vermei
dung eines Beweisnotstands meist eine
Konventionalstrafe zusichern. Dane
ben kann er sich zusätzlich das Recht
auf gerichtliche Beseitigung des ver
tragswidrigen Zustands einräumen las
sen. Reicht die vereinbarte Konventio
nalstrafe zur Schadensdeckung nicht
aus, kann weiterer Ersatz gefordert
Werden, der aber vom Geschädigten
nachgewiesen werden muss.

Wer sich auf ein Konkurrenzver
bot einlässt, schränkt seine späteren Er

werbsmöglichkeiten unter Umständen
empfindlich ein. Deshalb wird von den
Genchten ein Verbot eher geschützt
wenn als Gegenleistung eine Abgeltung
ausgenchtet wird - sei es als regehnässi-
ger Lohnzuschlag oder als Entschädi-
gmg bei Vemagsende. Während die
Entgelthchkeit beim Arbeitsvertrag
nicht vorg^hiieben ist, hat im Agen
turrecht ein Konkurrenzverbot einen
unverzichtbaren Anspnich auf eine
angemessene Entschädigung zur Folge.
Diese bemisst sich am hypothetischen
tinkonunen des Betroffenen während
uii. ^ Gleichwohl kann dieHöhe bereits bei Vertragsschluss fest
gelegt werden. Die Bestimmung zum
Agentumrtrag hat das Bundesgericht
auch auf den Franchisevertrag analog
anwendbar erklärt; sie findet auch bei
weiteren Vertragsverhältnissen ohne
direkte Weisungsgebundenheit derver
pflichteten Partei Anwendung.

Gericiitliche Herabsetzung
Bei Angestellten innicht leitenden

Positionen beurteilen die Gerichte
behauptete Verstösse gegen Konkur-
renzverbote restriktiv und reduzieren
sow(^l die Konventionalstrafe als auch
die^Gültigkeit drastisch. Regelmässie
wird em «Verstoss» des Arbeitnehmers
aufgrund des Fehlens eines Schutz
objekts gar nicht sanktioniert oder ein
Standardverbot (z. B. Dauer zwei Jahre,
Konventionalstrafe =ein Jahresgehalt)
ai^ em vernünftiges Mass herabgesetzt
(Dauer höchstens ein Jahr. Konventio
nalstrafe =zirka ein Monatslohn).

Aufgnind dieser Rechtsprechung
ist in ^r Praxis eine Zunahme entgeltli-
cher Konkurrenzverbote festzustellen,
auf die der Arbeit- resp. Auftraggeber
entschädigungslos verzichten kann. Wo
das Gesetz eine Abgeltung zwingend
vorschreibt, empfiehlt sich, die Höhe der
Entschädigung im Voraus festzulegen
um sich teure Konflikte zu ersparen.'

Advokaturburo Elbert A K.,]|


